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Zur Ausbildung und Prüfung der Kassen¬

angestellten.
Von Paul Donath. Sekretär der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse für die Stadt Leipzig.

Wie Schon in Nr. 1 des Jahrgangs 1920 der ..Volkstümlichen

Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung" in den sehr be¬

achtenswerten Ausführungen des Kollegen W, Otten. Köln, be¬

merkt wird, hat die Frage der Ausbildung und Prüfung der

KassenangesteUten schon n>ehrere Male Anlaß zu Aussprachen

gegeben. Auch die Vorschläge und Anregungen des Kollegen

Prautzsch, Dresden, tu Nr. 24 unserer Zeitschrift hängen mit der

Prüfungsfrage eng zusammen. Nachdem in letzter Zeit eine

ganze Anzahl Kassen die Besoldung ihrer Angestellten nach der

Besoldungsordnung <Jes Staates geregelt hat. wird bei den

Kasaenvorständea immer stärker die Forderung auf Einführung

der Prüfung für die KassenangesteUten laut, Ganz richtig hat

Kollege Otten bereits ausgeführt, daß auch seitens der Verbands-

leltung auf diese Forderung der Kassenvorstande Rücksicht ge¬

nommen werden mußte und in den Tarifvertrag aufgenommen

wurde, dafl an bestehenden Prüfungen der Angesteütenausschuß
bzw. der Angestellten- oder Betriebsrat zu bete'ligen ist. Ca

wird nun eingewendet werden, daß ja die im Zentralverband

organisierten Kollegen nach den Weimarer Beschlüssen die

Reichsbesoktaagsordnung ablehnen, und daß auch bereits ein

neuer Tarif für das ganze Reich abgeschlossen sei, der nur noch

der bezirk] ciien Ergänzungen bedarf. Leider besteht aber die

Tatsache, daß von vielen Kassen, ja sogar von einigen Kassen-

anterverbänden, so z. B. dem Verband sächsischer Ortskranken¬

kassen zu Dresden, der Einführung der neuen Tarifsätze

Schwierigkeiten bereitet werden bzw. cm direkt ablehnender

Standpunkt eingenommen wird. Zum Teil tragt wohl de Ange-

Steltteaschaft selbst daran Schuld, laden sie hinsichltich der

Unterstellung unter die Reichsbesohfnngsordnung nicht kon-

aeonenf genug Widerstand leistet Vor allem aber ist es die

Arbeit des Bundes Deutscher Krankenkasseubeamten, dessen

Bestrebet Schon sc t langen Jahren auf Erreichung der Staats-

beamtenetgeuschaft gerichtet ist. Diesem Ziele hofft der ge¬

nannte Verband mit der Erreichnag der Einführung der Besol-

dungsordnung des Staates näher zu kommen. So haben bei¬

spielsweise erst in letzter Zeit die Vertreter des Landesvereins

Sachsen im Bund Deutscher Krankenkasaenbeamten anläßlich

wiederholter Besprechungen über die bezirklichea Ergänzungen

zum Tarifvertrag zwischen der genannten Organisation, dem

Zentralvorband der Angestellten und dem Verband sächsischer

Ortskrankenkassen Immer wieder betont, dafl sie an der Be-

soldungaordnang der Staatsbeamten festhalten und |ederz<
bereit sind, mit den Rechten auch die Pflichten bezüglich der

Arbeitszeit usw. und vor altem auch der Prüfung tu Übernehmen«

Und hier kommen wir wieder auf len eigentlichen Zweck dieser

Ausführungen zurück: d e Prüfungsfrage.
Es dürfte nun allgemein interessieren, daß nach der I and-

krankenkasseaverband sich mit der Entführung einer Prüfungs¬

ordnung beschäftigt und einen vorläufigen Entwurf an die eu-

stäadigea Stellen eingereicht hat. Das Arbeitsaiteiaterin« ia

Sachsen hat steh auf diese Anregung hin bereits ha Juli 1920

durch eine Verordnung m;t der Eiaführaaf von Prüfangen für

die Katseaaagesteütea beschäftigt Auf Grund dieser Verord¬

nung hal das ObervcfSicfaernngtamt Leipzig unter dem lü. De¬

zember 1920 an eine Anzahl Kassen seines Bezirks folgendes

Schreiben jrerichtet:

»Wie das Arbeitsministerium bereits in seiner Verordnung
vom 26. Juli 1920 zum Ausdruck gebracht hat. kann die For¬

derung nach Einführung von Prüfungen bei den Krankenkassen-

angestellten zum Nachweis der fachlichen Befähigung überall da

nicht als unbillig bezeichnet werden, wo die Angestellten die

Besoldung nach staatlichen Grundsätzen verlangen und eine

Prüfung bisher nicht eingeführt ist. Ebenso erscheint nicht un*

gerechtfertigt, diese Prüfung auch von demenigen Kassenamce-

stellten zu fordern, deren Bezahlung nach Grundsätzen erfolgt
die der staatlichen Besoldung gleichkommt. Nachdem viele

Krankenkassen, wenigstens was den hiesigen Bezirk anlangt,

sich zur Bezahlung ihrer Angestellten nach staatlichem Vorbild

entschlossen haben, erscheint notwendig, eine einheitliche Prü¬

fungsordnung auizusteilen.

Zu diesem Zwecke haben die Obervcrsicherungsämtcr durch

cfas Arbeitsaiinisterium Veranlassung erhalten, sich zu dem

beifolgenden vorläufigen Entwurf einer Prüfungsordnung, der

durch den Allgemeinen Verband Deutscher Landkrankenkassen

aufgestellt worden ist. auszusprechen.

Das Oberversicherungsamt möchte nicht unterlassen, seiner«

seits auch einige Krankenkassen seines Bezirkes zu dem Ent¬

würfe zu hören. Es wird deshalb eme Abschrift des vorläufigen

Entwurfes dem Vorstande mit der Bitte um Aussprache b innen

14 Tagen vorgelegt mit der Veranlassung, dazu auch den Be¬

triebsrat zur Sache zu hören und denen Aeußerung beizufügen.

Was den Entwurf selbst anlangt, so kann das Oberversicherungs¬

arnt ihm nicht allenthalben beipflichten« Insbesondere erscheint

es nicht angängig, die planmäßige Anstellung und Besoldung der

Kassenaneesteilten günstiger zu gestalten, als wie die der

Staats- und Gemeindcbeumten.

Zweckmäßig dürfte erscheinen, wenn In jedem Oberver-

sjcherungsamtsbczlrk nur e i n Prüfungsamt bestflmffe und i*et

dem Prüfungsamt das Oberversicherungsarnt die Krankenkassen*
die KassenangesteUten und die Versicherungsämter beteiligt

würden, dergestalt, daß die Krankenkassenvorstände, die Kassen-

angestellten imd die Versicherungsämter des Oberversichernngt«
amtsbezirks je einen Wahfkörper bildeten und ihre in das Prü¬

fungsamt abzuordnenden Vertreter selbst wählten. Auch könnte

vorgesehen werden, daß eine lede Krankenkasse, von der ein

Angestellter geprüft werden soll, au der Prüfung teilnimmt, um

sich von der Leistungsfähigkeit und Tüchtigkeit des Beamten

selbst überzeugen sn können.

Die durch .!ie Prüfung entstehenden Kosten können gemein-

schaftlich durch die Krankenkassen getragen werden.4*

Aus vorstehen lern Schreiben ist tu ersehen, dafl man im \r->

beltsminfsterinm sowohl als stich bei den Oberversieberungsämtern

die Auffassung vertritt, auch den Angestellten derjenigen Kassen

die Prüfung aufzuerl t ••. deren Besoldung nach tariffidiea

Sätzen erfolgt wenn diese!! zu die Stätze der Besoklungsordnnng

erreichen« Es ist mithin feststehende Tatsache, dafl mit Nach¬

druck an der Aufstellung von amtlichen Prüfungsordnungen ge-

arbeitet wird« Wie diese Prüfungsordnungen aussehen, davon

gibt der nachstehende Abdruck des Entwurfs der schon erwähn¬

ten Prüfungsordnung des Laadkrankenkassenverbandes ein

treffendes Bild:

Vorfäüiicer Entwurf etoer Prüfungsordnung«.

Pur die Angesteiben der rem I.andkrankenkasseuverbande

angeschlossenen Landkrankenkassen tritt mit dem die

nachstehende Prüfungsordnung in Kraft.

I 1.

Der fn 5 4 der Dienstordnung für die Angestellten von

Krankenkassen vorgesehene fachliche Nachweis ist durch Ab-



42 Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung Nr. 6 — 1921

IcKf'ffc der rn Betracht Ko Mitten P»ntt:ns: v«ir der fHlHuBfCS-

koirnniasiQu »Jcs LJUKlkraakeukaaSeB^eftMandea xu 8fl>riBKCtf 1 s

k' : Ari^ki'unxs- ond Betörte • rsptitaa«tea in Befrackt

Anstell t; n * s p r 0 i u n >: e n.

§ 2.

Dk zü'ri Vorbereitungsdienst zasrelasse K.n Aagesielttca nnd

4\c HillArbeiter können nach vollendeter;! 20. Lebensjahre und

»VktijLhrisrtr BeecMfttttaft an Dienst der SoslalversicberantE die

ÄMteMeagsprBfaits: dUcKcn. Die Ablegan* dieser Vrwimz ist

lür »Je An/rstellten Voran« sc f/'m',' Ißr d»e Anstellung in ei:ier

aüaJIaea Stelle genta0 (kr DicnsfordnuKfc. Nach abecteiUcr

AastellanespiDfnn« können Angestellte ol:ne weitere Prttnng

¦aeü iv iea rtcA Kaasenvorstaadcs m Aaaistcarteasteilen ver-

Ertzfl

uer'.'tn. »ena eine Stelle frei »*t und sie daa 21. Lebens«

ti r ei reiht !..un. arobcl unter gleiclsieeifnstea faBSjestellten

If Dktastaitcr, zuerst zu bcrlickskMisen »st.

S 3.

A*«ktcnten kAuren B Jahre nach lxstandciKr AneteltunffB-

BFMMg sich zur BeMrderunK3prufur»Ä (Sekretir- o ier OeschAits-

kflhrerstcj eu) Biektea ond zugelassen werden.

I'ie AMeKune der iJet^rderuuKSprüfun« onvJ die Volk-ndung

dos- 25. Lebensjahre! ksl lür diese Angestellten Votanssetzang

rr
die Anstellung in einer Sekretär- oder OeSCMHtSfDbreiStelle

ii «len VerbauKtskraakeafcasaeii.
5 4.

a>ie Anstellunes- u'e BeK'-rderuntjsri [riu'vj ist efac Schrift«

Ifcbo

A.

und e*f>c mündliche und hat sieb an richten:

bei bcklcn Prüfungen
a) auf die Kemttnlesg der wesentlichsten Bestimmungen

der Rekhsverfannaci des Verslcherungsgesctzes fOr

Angestellte nad der hierzu erlassenen AusfiÄrnugsver«

Ordnungen;
h) auf d.x Kenntnis der wesentlichsten Bestimmungen der

Oewerbeordauag und des Kinderschutzgesetzes

e) auf die Gewandtheit und Sicherheit in der Niederschrift

eines Vortraget, In der Aufnahme oder Aufzeichnung

einer Unterredung.

Bei der Aastctlungsprftfong außerdem auf die wesent-

Icheten Bestimmunges der Reichavcreteherangsordnung,
Insbesondere auf dem Gebiete dtr Kraakenversicherang,

und auf Gewandtheit und Sicherheit im Rechnen^
Bd der Beförderungsprtifung aalerdem an! das gesamte

Gebiet der Rekhsyerskherungsordnung« die wesentlichsten

Bcstlaimuagca der Kreis-, Städte« und Landgcmc nde-

•rdnuv.^. die Organisation nnd Zuständigkeit der Behörden j standsmiig
etnschlleßRcb der CteaHcbtsorgaUHsation, aal das Recbnungs- Prüfungen

wesen. dta KasscnfShruag und Vermögensverwaltung,

Bei der AnMelhingsprtjfuiig besteht deren schriftlicher

Teil

1. In der Anfertigung eines Aufsatzes aas dem Gebiet der

hn § 4 Ziif. 1 unter a) nad b) aufgeführten PrufttBgS»

gegenstände;
2% hi der Lösung einer oder BKhrerer Rechenaufgaben ans

dem Ocbiete der Arbeiterversicherung;

3* In der Niederschrift oder einer anderen schrUtüchea Arbeit

gemäß $ 4 Zift l c.

Für den Aufsat/, sad die schriftlichen Arbeiten gemäfl
Ziffer 3 stehen ie zwei Stunden, für diu Lösung der Recbeuaiif-
gaben steht eine Stande unter Aufsicht zur Verfügung, Dem

Pruthng wird der Tot der einschlagenden Gesetze hierbei zur

ferftgung gesteht Die Aufsicht fOhrt ?in Mitglied der Piüfungs-

ftommtssioa \)te protokollarische Niederschrift besieht sich aui

einen Vortrag, eiae Verbandhing oder e4;:c Unterredung von der

Büirer e;n«r Vrcrtctstuade.

IL Der mftadliche Teil der Aastefluagsprfifang besteht in

ier BeMtwortqng von rragea aas dem QeMet der m $ 4 Ziff. l

unter a) h'kJ b) aufgeführten Priifaagsgegeastäade und betrifft

lerner die praktische Naadhabaag der Abfertig ungs- nnd

¦eaa n t ei a r ich t a a g dea V e r w a 11 u n gs üenstt s.

Die PrftfungaSdauer beträgt fflr den olntehien Prfifling min¬

destens A Stunde« Werden mehrere Prfiftinge itlefch» Ils kc-

urfilt. 50 mufi pe^amte l>r- m sdaaer ^^ bemessen sein, dafl

aui dei» einzeln Prüfling mindestens n Stund« entfüllt Wehr

als sechs Pi i irfen nicht Kteichzeitig ecpr:»t: werden«

Zo A und !^: Die Kchriftllchen Arbeiten ftr die Anstcllnngs-

jjjfirung ^:ih! einem Tage vorzunebme Die mündliche

Prüfung wird von de? Prflfungskommisaion anberaumt Hat ein

PrüIUuK dk * riitbebe PfDiuns mir ungenügend beatanden, s<»

i^t er von der mflndllchea Prüfung zurücksawelsen.

I ti.

A. ht. der Beförden / : ans besteht J ren schriftlicher
Ted:

In der Anfertigung rweier A i/t .. i .;• n Qeb^et der

für die Aufsfltse susammen und die schriftliche Arbeit Kemiß

Ziffer 2 stehen je drei Stunden unter Aufsicht %\r Verfügung.

Dem Prüfling v:\rd der Text der tiaschlageadea Ciesetxc hierbei

zur Verfügung gestellt bw Aufseht füiirt «in Mitglied der

i>rüfungskomntissioa.
Die schriftliche Arbeit gemäß Ziffer 2 bezieht sieh auf einen

Vortrag, eine Verharullunc: oder «ine Unterrodung von (kr

Daner eir>er Viertelstunde.
Ba Der müadflcba Teil der BcfÖrdernngsprBfung beateht in

der Boaatwortaaa von Prägen aus dem Gebiete der In § 4

Ziffer 1 unter ix) uud b) unel unter Ziffer 3 aufgeführten PrüfungV

gegoastäadti der praktischen Hatjahabung der Abterti-

gangs« und Oesamtein riebt ung des Verwaltungs«

dienstes bei dea Krankenkassen. Die PrüiuiiKSdauer betraft für

den einzelnen Prüfung mindestens % Stunde. Werden mehrere

Prüflinge gleichseitig georflft, m> soll die gesamte Prflfmtga-

iaaer SO bentessöa sein, daß auf den ein/ehren Prüfling wetrig«-

steas ^ Stunde entfällt
Zu A und B: Die Schrift leben Arbeiten für die Beförderung*-

Prüfungen sind aa einem Tage vorxunehaieaa Die mündliche

Prüfung wird van vier Priifung^ommission anberaumt Hat ein

Prfifling de schriftliche Prüfung mit ungenügend bestanden, 30

ist er von der mündlichen Prüfung zurüek. uweisca,

ft 7.

n;e Prüfungen finden aliifihrlkh xwelmal, uad w*ir in den

Monaten April und Oktober des Jahres statt Die ichrfftllchen

Anmeldungen hierzu, denen ein selbstgeschriebener Le4»ensia*il

und ZeugnisabKhriften beizufügen sind, erfolgen beim L-:nd-

krank^nkassenverband.
Die Prüfungsgebühr beträgt 30 «Mk. und ist vor der Prüfung

bei der Geschäftsstelle des Verbandes einautah'en I ;;s Ober-

versicberungaaml bestimmt den Prfifnngstag. beruft dea Prü-

luagsaosschafl und gibt den Prüfungen Kenntnis.

§ 8.

De Prüfungen weiden voa einer PraWungskiwmteSHTa a'^co-

nommen, welche ans

1, emem vom Oberversicherungsarnt ernannten Komnuss ons-

Vorsitzenden.

2, dem Vertendsgeschäftsffifarer als Protokollführer,

3, awei von der Verbandsver«Usimnhing gewfUriten Oeochäfts-

führern von Verbandskassen bestellt.

Für jedes Kommissioosmitglled ist die doppelte Anaahl von

Ersatzmännern au wählen, welche im Vcrniuderuni^Vc se'bst-

tätig an die Stelle treten.

fiin Kommissar der, Oberverstcherangsaaitea und ein Vor¬

lied der Kuss-c des Prüflings sind berechtigt an den

teilzunehmen.

Die Kommission ^et/t fttr die Aasteflungs- um! Beförderuag«v

Prüfung die Aafsat«tthemen und Rechcnanlgaben fest.

§ 9.

Die PrMaagakoomilsaion hat für die Ueberwacbaag der

Prüflinge Sorge aa tragen.

Der Ueberwacheadc hat am Schluß der für die schriftlichen

Arbeiten vorgeschriebenen Zeit die Arbeiten einzusammeln.

§ 10,

Die mündliche Prüfung wird vor der Prüfungskommission

in ihrer Gesainthc t ahge'cgt
Sie ist nicht öffentlich. Der Ka-SsenvorsitzerxJe des Prüf¬

lings u:k1 ein Kommissar des Obervcrsicherttnvsamtes sind be-

fugt der mündlicbea Prfifuag beisawohaea, die hiersa recht«

ze tig einsaiaden Sind Die Kommission verteilt auf ihre Mit¬

glieder die su bchandcladea Oebieto,

§ il«

Nach beendeter mündlicher Prüfung bat die Kommission

unverzüglich ihr Urteil über das Gesamtergebnis der schriftfiebca

und mümllichgi Prüfung derart abz^^eben, daß ledes Mit?r -l

der Prüfungskommission für Jede gelieferte Arbeit und susammen

Über cIls Ergebnis der mündlichen Prfifuag eine Punktzahl

angibt
Das Gesamtergebnis der scbrifHchea und aiiadlichea Pri-

lung des einzelnen Prüflings wird hiernach dadurch festgestellt,

dafl üic Summe der für ihn abgegebenen Punktzahlen sämtlicher

Kommistlonsmitglieder durch deren Zahl geteilt wird. Ergibt

sie;, hierbei ein Brach, so sind die Bruchteile bis

geren, über H der höheren Zahl zuzurechnen.
zu H der n'ddrl«
Stimmenglciclv-

m ^ 4 Ziffer 1 unter

PrftfungsgegettStäade;
a) und b) Zilier 3 aufgeführten

I in de Anfertigung einer scbriftl eben Arbetl § 4 Ziffer lc.

heit entscheidet tugnnsten de\ Prüflings.

Als Einzel« und Ocsamturtelle gelten:

mit Auszf :hnung ..••#••!
mit Gut • 1 t 2

mit Ausreichend ...••••« 4

mit Ungenügend 8

Ueber den Verlan! und da^ Ergebnis dir Prüfung ist eine

Kiedersclrrift aufzunehmen, welche von allen bei der Eatacfcef»

durig beteiligten Mitgliedern der Kommission zu ealerteichaea

ist In der Niederschrift :st, falls mehrere Prüflinge dasselbe

Ergebnis erzielt and d.ts (deiche Kasaendicnstalter haben, zn

vermerken, in welcher Reibenfohre diese Prüflinge bei späterer

Ansttd . oder I 21 Bcfürdcrungen u berücksichtigen sind Dem
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Geprüften Ist über das Ergebnis der bestandenen Prüfung ein

Zeugnis mH Angabe des Gesam^ensurgrades ar.wstd.cn«.

§ 12.

Wer sich der Aastetlaaga- oder Beförderangwrüfung untar-

trogen hat. nad das Ucsanuurtcii „Ungenügend* Ufl erhalten hat.

tat die Prüfung nicht bestanden. Fr kann sich frühestens Im

folgenden Jahre zur Wiederholung der Prüfung melden, und i*t

solchenfalls zur Prüfung zuzulassen.

Wer auch die Wiederholung der Ansteiiungsprüii.ng oder

Befördcrurgsprtiiung nicht besteht« kann zu einer weiteren

Wiederholung ebenfalls erst im folgenden Jahre und nur aal

Beschluß des Verbundsvorstandes zugelassen werden.

§ 13.

Die Mitglieder der Prüfungskommission erhalten für ledin

Tag der Prüfung, bei der sie zugegen waren, eine Vergütung In

flöhe des vom Vorstande festgesetzten Betrages. Die vor¬

stehende Prüfungsordnung tritt an Stelle der in U der Dienst-

Ordnung vorgesehenen Prüfungsordnung bei dea Verbandskassen.

Aus diesem Eatwari ist zu entnehmen, daß der alte Amts¬

schimmel noch immer aeiaaa gewdlmheltamäßtgen Trott geht.

und daß e ne solche Prüfungsordnung vom Kollegen Otten. Kola«

mit Recht als Einrichtung bezeichnet wird, die dazu dient den

Prüfling möglichst durchfallen zu lassen.

Zu WOtchea geradezu unhaltbaren Verhältnissen derartige

Prüfungsordnungen führen, dafür sind die letzten Prüfungen bei

der Aligemeinen Ortskrankenkasse Leipzig-Stadt, wo icboa seit

1914 eine Prüfungsordnung besteht, die sich Inhaltlich mit dem

vorstehenden BatWBff nahezu vöihg deekt. ein sefa agender Be¬

weis. Anläßlich der diesjährigen PlUffagea wurde z. B. den

Anstellung s prflflingen als schriftliche Autgabe das

Thema gestellt: ..Reichspräsident und Reichsre¬

gierung nach der neuen Reichsverfassun g". —

f!s Iat wohl ohne weiterei einleuchtend, daß eine vierartige

Aufgabe als Hauptthema tür eine Anstellungsprütung

völlig ungeeignet ist. Das ist um so mehr der Fall, als den Prüf¬

lingen, da es sich meist um Kriegsteilnehmer handelte, ein; .»er¬

leichterte44 Prüfung zugestanden worden war. Aehnlich verhält

es sich mit den protokollarischen Niederschriften; auch dort

waren Themata gewählt die mehr eine juristische oder arztliche,

keinesfalls aber eine fachliche Abhandlung darstellten. Aus alle¬

dem dürfte ersichtlich sein, daß mit dieser Art Prüfungen, welche

von dem verzopftesten und reaktionärsten Bureaukratismus

teuren, unbedingt aufgeräumt werden muß.

Ich möchte nicht verfehlen, zu betonen, daß ich mit den

Kollegen Otten und Prautssch völlig übereinstimme, daß alles

getan werden muß. was der Fort- und Durchbildung der Kassen*

angestellten dient. Aus diesem Grunde dürfen auch die Kasse a-

angestellten sich der Einsicht nicht verschHeßen. daß die Fr-

bringung eines fachlichen Befähigungsnachweises bzw. die Ab-

legung einer Prüfung, Solange sich dieselbe ia dem sachlichen

Rahmen bewegt wie er vom Kollegen Otten sehr treffend vor¬

gezeichnet worden let nur zu ihrem Vorwärtskommen bei¬

tragen kann.

Anderseits muß aber den Kassenvorständen gesagt werden,

daß den Krankenkassen nur gedient sein kann, wenn ihre Ange¬

stellten vor allem praktisch ausgebildet werden, und nicht von

ihnen UttnUtSM theoretischer Wust verlangt wird, der sowohl

den Angestellte« als auch den Kassen fflr die Praxis absolut

nichts n itzen kann. Deshalb darf die Angestelltenschaft nicht

mehr tatenlos beiseite stellen, sondern muß sich hauptsächlich

dafür einsetzen, daß solchen Pritfungsordnungen, wie der oben

erwähnten, die Qtftzähnc ausgebrochen werden und dafl sie eine

Fassung erhalten, die den berechtigten Wünschen beider Teile

möglichst gerecht wird. Unumgängliche Notwendigkeit ist dabei

vor altem, datt den Angestellten die gtefchberechtigt« Mitwirkung

zugestanden nad die Prüfungskommission paritätisch zusammen«

gesetzt wird. Fs würde unverständlich für unsere letzige Zeit]
siMn, wenn von irgendeiner Stelle die Berechtigung dieser demo¬

kratischen und selbstverständlichen Forderungen nicht anerkannt

werden sollte. Wie aus dem Schreiben des Überversicherungs¬

amtes Leipzig ersichtlich ist, beginnt auch dort sich die Ei&-

sicht durchzusetzen, daß man die Beteiligung der Angestellten

ulcht mehr hintanhalten kann.

Um so mehr muß es Aufgabe und Pflicht der Kollegen lein,

mit allem Nachdruck dafür zu soieen, daß drc Qielchbere f tigung

der Angestellten ia dieser Präge anerkannt wird« Um dies zu

erreichen, ist aber die Mitarb'".t der gesamten KassenangeMe Iten

aotweadig« Als den besten Weg. dieses ZI I zu verwirf ;hen,

möchte ich dea Vorschlag machen, sine Mush rprüfuui «.-...

von erfahrenen Kasseiiangestcllieu zu beauftrage*. Weit« <fi«

KassenangesteUten zusammenstehen, mftftte es meines Erachtens

möglich sein, antih in der Frage der Prüfungsordnung zu einem

befriedigenden Ergebnis *>u kommen.
— —— " ¦ - ¦¦¦—¦*¦ i ¦«¦¦¦¦ ¦ ii iaaj

Der § 584 RVO. in der Rechtsprechuag*
Vo« F. Krause. Bedhk

Wegen der Auslegung der Bestimmung des § 584 RVO, ent*

stehen auch in neuerer Zeit noch häufig Mciruugsyersciiieden«
heilen zwischen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften,

Dieser Umstand läßt eine Durchforschung des in Rede stehenden

Rechtsgebiets an dieser Stelle arftascheatwert erscheinen.

Bis zum Inkrafttreten der RVO. war die Fra-gc. nntcr wel¬

chen Voraussetzungen die Berufsgenossenschaft dem Verletzten

für die Zeit, in wfe!cher er nach dem Urteil dc> Krankenkassen¬

arztes arbeitsunfähig war, die Vollrente zu grw«'ihren hat nicht

gesetzlich geregelt, Auch in dem von der Ralchsregierapg vor¬

gelebten Entwurf der RVO. war eine Regelang dieser Frage nteuf

vorgesehen. Erst in der Rek^stagskomnussiOn wurde die Not*

wendigkeit einer diesbezüglichen gesetzlichen B Stimmung airer¬

kannt. Unter Beröcksichtigung des Umstandes, d:iß die Begrifft
Erwerbsuniäbigkeit Im Sinne der Uittalh'ersfcheroug und Arbeits*

Unfähigkeit im Sinne der Kraakeaversfc&ertlttg sich nicht decken,

erhielt die neue Bestimmung foige'ndc Passung: ..Bat die üo«

BOOMaSchaft zu einer Zeit, für die sie nach | 588 entschädigung**

pilichtig^ist. die Fürsorge iur den Vei letzten nicht t&beraotttnei

und hat ihm iür eine solche Zeit die Krankenkasse, knappschalu
liehe Krankenkasse oder Ersatzkasse nach § 182. 1H4. I8S Kra*

kcngeld oder Krankcnhausoüege gewährt so gilt aer VerfetZft

für diese Zeit als völlig erwerSsuriifibig" Voraussetzung ffir die

Annahme völliger ErwerbMnfäüigkeit d, h- für die Qewähruag

der Vollrente, ist also, daß die Berufsgenossenschaft die

Fürsorge für den Verletzten nicht übernommen hat dai

die Krankenkasse Krankengeld oder K aukeohauspflege go*

währte, und daß die Berufsgenossenschaft überhäuft

entschädigungspflichtig ist Bei der Prüfung, oh dle.se Voraus¬

setzungen im Einzeltelle gegeben siäd, entstanden und entstehen

auch heute noch Streitigkeiten zwischen den Krankenkassen un!

Unfallverletzten einerseits und den Berufsgenossenscbaftfia

andererseits. Zunächst wurde von berufsgenossensebafttiche*

Seite geltend gemacht, daß der 5 984 nur in den Palten Inwea-

duag finden könne, in denen die Berufsgenossenschaft von dem

Unfall und dem Beginn ihrer Pürsorgepflicbt rechtzeitig Kennt¬

nis erhalten hat. Im Gegensatz hierzu lrat sich m der Praxis

der Grundsatz Geltung verschafft, daß es gleichgültig ist. oh d\*

Berufsgenossenschaft zur rechtzeitigen Uebernabme der Für¬

sorge in der Lage war oder nicht, ausschlaggebend ist ji'eii

die Tatsache, daß sie die Fürsorge nicht übernommen hat — Die

weitere Voraussetzung, nach welcher die Krankenküsse dem

Verletzten für die iraghehe Zeit Krankengeld oder Krankealiatia*

pflege gewährt hal>en muß. ist auch dann noch gegeben, weag

das Krankengeld erst nachträglich zufolge einer nicht urtverztig«

lieh eingelegten Beschwerde gezahlt wurde. (Amtl Nachr, I9!t%

Seite 4<K).) — Oh die Berufsgenossenschaft im Einzelfalle nach

§ 558 entschädigungspflichtig ist, bat das inständige Geuoasea-

schaftsorgan zu prüfen, ohne hierbei an <Jre Feststellungen def

Krankenkasse gebunden zu sein. Auf diesen Grundsatz verweist

das RVA. auch In einer neueren RekursctxtScheidung, die im foU

genden noch näher erörtert wird. — Oft liegt der Fall s<>. daß

der behandelnde Arzt, welcher den Verletzten der Krankenkasse

gegenüber als arbeitsunfähig im Sinne der Krankenversicherung

bezeichnet hat. für die gleiche Zeit auch Erwerbsbeschränknng im

Sinne der Unfallversicherung annimmt während der von der Be*

rufsgenossenschaft spater hinzugezogene Arzt eine Erwerba*

beschränkung des Verletzten für die Zeit nach Anlaut der drei¬

zehnten Woche nicht für vorliegend erachtet. Dem Gutachten

des von Ihr gehorten Arztes folgend, bestreitet die Berufsgenoe»

senschaft ihre Ent^chädigungspflieht während dk Krankenkasse,

gestützt auf das Outachten des behandelnden Arztes, Ent¬

schädigungspflicht der Berufsgenossenschaft nnd damit auch die

Anwendbarkeit des £ 584 lür gegeben erachtet Da es sich htoc

tedbilich vm eine Tatfrage bandelt so rnnfl darüber von Fall za

Fall entschieden werden, ie nachdem diesem oder lenem der sich

widersprechenden ärztlichen Gutachten ausschlaggebende Be-

luug be tessen ist Wtrd aber die Ents ligu ipflicht

der Berufsgenossenschaft an sich nicht tür vorliegend erachtet

dann sann ein Anspruch des Verletzten auch nicht aus § 584 her«

/ j Reals Bestandteil der Musterdienstorduunot füi das

tusieliet: und mit dei ....^ bc.tung ie.seibv«'« ei;.v N ?;**:.;?«

geleitet werden, und damit entfällt such tedz: Ersatzanspruch

Ier Krankenkasse gegen t'ie Berufsgenossenschaft

Aüe diejenigen Pälle, in denen die Krankenkasse wegea

der UafallfoIgen über le ix Woche hinaus Krankenbaus«

pflege gewährt hat rechtfertigen naturgemäß d^e Annahme der

völligen Erwerbsunfähigkeit des Verletzten, Wie ist abei die

Rechtslage, wenn feststeht« dafl dfe Kranken! e die Ki en«

iticze sunächst wegen e? Unfallfolgen * währt hat dafl

,..r |ie Fortsetzung dei Kranl ege i lie I ^cha

hina i .
ch begen einer bereit» %«m dem Unfall best »den

; :; V t
.

? ä ,bet : »e
; I '¦*
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unterm 11 Oktober 1920 (la 1153/20 4> ent< Wer-

schf'ufnng lag I ier Tatbestand zugrunde: Die Klägerin hatte

am MI. Oktober 1 Vis beim Beben tw schwere:: UuN .hohen.

er rage z sie /un Arzt et ein Uaterlei st-

atctlte Von der Krankenkasse • e Krankenhauspi b i

saa li>. Februar 1919« also cc II Woche hinaus, gcwil

Die Klägerin beha le, daß sie lieh leiden hei einem Un-

faMcr s <!1e; k rea I ast) su • rn hätte, nnd er¬

höh Aaaproch i Die ärztlichen lachten

stimmten im wcsenl
' äberein, dafl das Leideil d-

Klägerin k t vor

'

^ hätte, und du,

wenn durch die triebstatigkeit eine V'erschlifmne-

nm de* Le wa in Oestall von Blutungen oder Entxün-

dungsersche i hervorgerufen worden waren, diese nach der

besonderen Natur des U s innerhalb der ersten 13 Wochen

aach dem Unfall seif ti gewesen sind. Demzufolge lehnte die

Berufsgei' den Ansprach ab. Nachdem das OVA. den

abk-hnenden Endbescheid bestätigt hatte, erhobea sowohl die

KNigeria als -h die Krankenkasse Rekurs. In der Begrün¬

dung der R' tscheldung ist nach Würdigung der ärztlichen

0 * htan hadgendes ausgefährt: ..Da nach alledem nicht aner¬

kannt werden kann, daß die tetrtebstätigfceft vom 10. Oktober

ivih diu Frv erbsfähigkeH der Klägerin beeinträchtigende Folgen

über die 13, Woche hinaus verursacht hat, und da für die vor¬

hergehende Zeil die Entschädigungspf.icht des Trftgers der Un-

taOversicberang Ibcrhaept utcht in Frage kommt (zu vergleichen

? 5«Vi der RVO«), steht der Klägerin ein Anspruch gegen die Be¬

klagte nicht ru.

DIU in dem Termin zur mündlichen Verlundlung vor dem

R\ V vorgetragene Ansicht des Vertreters der Krankenkasse, die

Beklagte mäss« nach £ *M der RVO. die Feststellung der Kran-

keakasae. die I reriu se? in der Zeit vom 10. Januar bis 19. Fe¬

bruar 1919 an den Folgen eines Betriebsunfalles erkrankt ge¬

wesen, gegen sich gelten lassen, rst abwegig. Diese Ansicht fin¬

det keine Stütze in dtr erwähnten gesetzlichen Vorschrift. Wie

Ihr klarer WortJaat unzweideutig zum A#druck bringt, setzt ihre

Anweisung voraus, daß nach den maßgeblichen Gesftzcsvor-

ichriftea das Vorliegen eines dte EnUchidigungSpAlcht der Be-

Rtfsgeoosaeaschaft begründenden Betriebsunfalls erwiesen ist.

Die Frage, ob der die Fürsorge der Krankenkasse in Anspruch

nehmende Versicherte einen zu entschädigenden Unfall erlitten

hat; ist selbständig zu prüfen, wobei der Träger der Unfallver¬

sicherung an die Feststellungen der Krankenkasse nicht gebunden

Iat Dar Gesetzgeber wollte durch I 584 der RVO. nur Streitig¬

keiten über das Maß der Er\* crbsuniahigk.it abschneiden, indem

er rorgcechrtebea hat, daß der Oberhaupt eotschädigungsberech-
ti^tt Verletzte Mf die Daner der Qewähmai des Krankengeldes

oder der Krankenhauspflege als vollständig erwerbsunfähig gilt

und daher die volle Rrnte zu beanspruchen hat (Rekursentscbci-
dun^ 2787. Amtliche Nachrichten des RVA. 1915. S. 4W).

Ebensowenig stichhaltig ist die weitere, von dem Vertreter

der Krankenkasse erhobene Hinwendung, die Beklagte nitisse

selbst bei der Annahme, daß die Leiden der Klägern, wegen

deren sie nach der 13. Woche behandelt wurde, unabhängig von

einem Unfall sind, deshalb für die Zeit vom 10. Januar bis 19. Fe-

braar 1919 als entschädigungspflichtig angesehen werden, \,eü

die sieh über die 13. Woche hinaus.erstrecke.Ki? Kraukenbchand-

laag in unmittelbarem Anschluß an die Behandlung wexen der

durch die Betriebstätigkeit hervorgerufenen Vei Schummerung

des Frauenleidens erfolgt und, weil es nicht angängig sei. die ein¬

heitliche KrankenbchaiKllung durch einen zeitlichen Einschnitt

fu trennen. Auch dieser Autfassung steht der klare Wortlaut

des Gesetzes entgegen. Nach ihm kann | 584 de* RVO. nur dann

Platz greifen, wenn dte Fürsorge der Krankenkasse einen Zeit¬

raum umfaßt, aui welchen sich die Eatschädignagspilicht der Be-

rafageaosseaachaft nach den Vorschriften der gesetxlicbea Un-

luUvers cheraag erstreckt, wenn also die Päraorge der Kranken-

kaaai wegea OeaBaUdheitsschadigunc gewährt worden ist. iir

welche dre Ikruisgenossensehaft einzutreten hat. Da aber, aie

bereits dargelegt iür die Zeit nach der 13. Woche die Entschädi-

gungspfllcht der Beklagten nicht anerkannt wcrde:i kann, ent-

ffi'li die erste Voraauactaum für die Anwendung des § SM der

RVO. und es kann keiae Bedeutung haben, dal' sich an die Be¬

seitigung d durch die Betriebstfitigkoit vom 10. Oktober 1918

bedingten Störuagea ahne zeitliche Unterbrechung die. Behand¬

ln« der von einem Betriebsunfall uaabhäagigen Polgeu des

Frauenleidens der Klägerin angeschlossen hat.

Her Ret rs der Klägerin nad der Kraakenkassc war daher
,*fs nabegrttodei sartd za«eisen."

Der v Md erörterte Paü la« laaaferu einfach, als die

Bnzliche Bes.. ..,.;..: dei Utiiatlfolgcu innerhalb der ersten drei-

hn Wochen et olg! war. Schwiei : wirj sich dk Rechtslage
gestalten, wenn die durch den Unfall verursachte Verschlimme¬

rung m\i \ altea Leidens eine Krankenhauspflege von Käagi r

als l .< Wochen notwendig macht, und die Refcaadtaac nach

Beseitigung der UnfaltfoHrea wegea des aHen Leidens festgesetztI
werilen muU. la eiaem solchen Falle müflte tatsächlich eine

Trennung dei t it.eitlicheu K ankenhebandluns lurefc einen seit¬

lichen I schnitt bc trkt werden; de;in die Berutsgeuosscn-

idhatt ?st licht verpflichtet Leistaogea fflr eine Zeit zu gewab-

rea. In welcher Unfallfolgen nicht mehr bestanden.

her $ 584 Soll kdoefa nicht lediglich der ersruzberechf- lea

Kr. tu einen angtawneuen Ersatz flr ihre Lchtaagi i

siebera, toadera er hat vor allem die Bedeutung, dafl er den

Verletzten ohne Rücksicht a.:i seine tatsächlicbe Erwerbsfähig-

l den Anspruch auf die Vollreate gewährt (AmtLNachr, dea

RA \. 1914, s. 417.) Der Ansprach des Verletzten besteht also aach

dann zu Recht, veno die Krankenkasse keinen Ersatz für Ihre

Leistungen beantragt bzw. wenn ihr Anspruch nach § 1508 RVO.

ausgeschlossen ist.

Verwaltung.
Gegen die Beschränkung der Selbstverwaltung. Die Freie Ver-

eiaigung mecklenburgischer Ortskrankenkassen. Schwe¬

rin, schreibt dem Zentralverband der Angestellten unter dem

16. Februar folgendes: ..Zum dortigen Schreiben vom 14. d. A*.

l»etr. Anwendung des Si<rrrgesetzes auf die KassenangesteUten

teilen wir ergebenst mit. daß wir die Stellungnahme des ZentraJ-

\ erbandes hierzu billigen und gleichzeitig heute Veranlassung

genommen haben, energischen Protest bei dem preußische«!
-Minister für Volkswohlfahrt einzulegen, mit dem Ersuchen,

die erwähnte Verfügung umgehend zurückzunehmen/*

Auch der Verband der Ortskrankenkassen im Bezirk der

Landesversicherungsanstalt Hannover hat auf seiner Tagung

am 27. Februar zur Sache Stellung genommen und in einer Ent-

Ichheflaag zum Ausdruck gebracht, daß er sich entschieden gegen

die Verfigaag des preaflitchea \V oaif ahvt*minasterium& vom

13. Januar 1921 weadai

Welche Wirkung übt diu vom Oberversicherungsarnt er¬

forderliche Genehmigung der Dienstordnung aui den Zeitpunkt

des Eintritts des Erlfocbcas der Versiebe rungspiUch t aus?

Oemäfl £ 165 Abs. 2 RVO. scheidet der Angestellte mit Ueber-

Schreiten der Versicherungsgrenze aus der Versicherungspflicht

aus, wenn sein Jahresarbeitsverdienst die Höhe von 15000 Mk.

übersteigt. Zur Feststellung der Versicherungsgrenze ist der

regelmäüige Jahresarbeiisverdienst berechnet nach den gegen¬

wärtigen Bezügen, maßgebend. Das hat zur Voraussetzung, daH

ihm ein Jahresarbeitsverdienst von 15 (O0 Mk. nicht nur ge¬

zahlt wird, sondern dem Versicherten auch mit rechtlicher

Wirkung zusteht. Bei denjenigen Versicherten nun, welche hl

privaten Betrieben mit ihren Arbeitgebern eine Erhöhung ihrer

Bezüge vereinbaren, steht ohne weiteres tue Höhe Ihrea Ein¬

kommens mit dieser Vereinbarung endgültig fest ohne daß

die Gewährung ihrer höheren Bezüge einer behördlichen Ge¬

nehmigung bedarf.

Im vorliegenden Falle erfolgt somit die Zahlung der Be¬

züge auf ürutKl vertraglicher Abmachungen der Kontrahenten

mit sofort eintretender, unbedingter Rechtswirksamkeit. Hier

steht der Zeitpunkt des F^rlöscliens der Versicherungspllicht so¬

mit unzweifelhaft fest.

Anders liegt es aber bei den Krankenkassen als Arbeitgeber.

Gesetzt den Fall, das Oberversicherungsarnt hat den

zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisation abge-

ichiosseaea Tarifvertrag generell genehmigt. Die den Ange¬

stellten nach diesem Tarifverträge zustehenden Bezüge werden

nunmehr den Angestellten bereits vor Eingang der für die ein¬

zelne Kusse selbst enorderlichen Genehmigung des Oberver-

sicherumjsamis gezahlt Wann tritt hier das ErlAschen der

Versicherungspflicht ein: erst mit dem Tage der Zustellung der

nbfrvc riirhc runnamtlichou Genehmigung der Dienstordnung

oder bereits mit der tatsächlich erfolgten Zahlung der (iehalts-

erhOhanffea? Wie das Reichsversicherungsamt in seiner Ent¬

scheidung (abgedruckt in der ..Volkstümlichen Zeltschrift44 1920f

Nr. 20, S. 227) in einer ähnlich liegenden Streitsache angf«

BOaunea hat, beeinflussen Gehaltserhöhungen mit rückwirkender

Kraft hinsichtlich der Versicherungsgrenze das Versicherungs*

verhultnis erst mit dem Tage ihrer Bekanntgabe. Die Ver*

Itcbernagsfrtiheft tritt daher nicht vor dem Tage der Bekannt¬

gabe ein. die Versicherungspflicht besteht vielmehr bis zu diesem

läge unverändert fort Wie die in der Entscheidung angeführter!

Qrüade erkenaea lassen, war unter dem Zeitpunkt der Bekannt¬

gabe der Tu< zu verstehen, an dem die Bezüge der Angestellten

unzweifelhaft feststanden, d. h. an dem Tage, an det>i

das Obenref^iehernagsamt die Genehmigung der Dienstordnung

der Kasve bereits tetephoalaCh nntgetciU hatte

Weiter hat das ReichsversicJiertmgs^mt (Beschlaftsenat) im

leiner uruadsätzltchea Entscheidung vom 27. Mai 1910 11. Kj

2M 16 dahin entschieden, daß die Durchführung des Besoldung**

planes vom fosseovorstaada vor der Erteilung der Oenehmigattg

des OVA. nicht dnrchgeffibrt werden daii.

Indessen selbst weau es sich um eine außerordentliche Ocai

haltserhAhnag haadefOi ie selbst unabhängig von der Dienst«

Ordnung a'äre und s^m<t als eine außerordentliche Maflnahai#

gelten konnte, dürfe d;e Darchffhraag der Qehnhserhohrng flef

Oenehmigung des OVA. nicht entlfehren,

IN Kehl di voa aus. daß seit dem Inkrafttreten der RVO. da

Kasseuorgaoe nicht mehr befugt sind, die Dienstbezf.ge Ihres
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Angestellten bzw. Beamten allein festzusetzen, sondern daß die greifen ktaatt, dal sie ha Palli des Weiterlebaaa das Kind

nicht selbst gestrllt hüben Wirde. Eine Unterscheidung d; ~>er

Falle von den sonstigen aber dürfte allzu kasuistisch wirken.*

von Orten im

vom S. März

Gehälter in dem zu erlassenden Besoldungsplan für die Kassen¬

angesteUten behördlicherseits zu genehmigen sind. Wenn der

Kassenverstand trotzdem die Zahlung des OehaltS verfügte,

*t> maßte er sich Rechte an. die ihm das Gesetz nicht verlieh«

Hier ist also klar zum Ausdruck gebracht, daß der Gesetzgeber

es ausdrücklich gewollt hat. daß die Befugnisse der KaiOT

Organe in diesem Punkte beschränkt sein sollten. Das \ erhalten

des Kassenvorstandes war also gesetzwidrig.

So lange also die Genehmigung des OVA. für die einzelne

Kasse selbst nicht erfolgt ist. und die darin begründete Un¬

sicherheit sowohl für die Kasse wie fiir die Angestellten fort¬

besteht, daß die Genehmigung versagt werden könnte und die

Rnckzahlt ng der Bezüge in Frage kommen könne, kann im

Hinblick auf die in den vorerwähnten Entscheidungen gemachten

rechtlichen Darlegungen gefolgert werden, daß das Ausscheiden

aus der Versicherungspflicht erst mit dem Tage der Zustellung

der oberversicherungsamtlichen Genehmigung erfolgt, die Frist

zur We terversicherung also mit dem nächstfolgenden Tage in

Lauf gesetzt wird, lalls nicht vor der Zustellung der Ge¬

nehmigung des OVA. die Kasse von der erfolgten Genehmigung

m anderer Weise ausreichend Kenntnis erhielt.

Unsicherheiten nnd Unklarheiten bei der Feststellung der

Versicherungspflicht werden somit auch vermieden, die sowohl

ffir die Kasse wie für die Angestellten als Versicherte von Nach¬

teil sein können. Karl lianisch, Zehlendorf.

Pflicht zur Leistung der Wochenhilfe bei einem Kassen¬

wechsel der Versicherten sowie zur Leistung des Still geldes beim

Tode der Wöchnerin. Nach den §§ 195a, 305a der Reichsver-

sicheriKiwsordnung in der Fassung des Gesetzes vom 26, Sep¬

tember 1919'3(L April 1920 (Reichsgesetzblatt Seite 1069) bleibt

bei einem Wechsel der Kassenzugehöngkeit seitens der Wöch¬

nerin oder bei der Familionwoclienhilie ihres versicherten Vaters

oder Ehemannes die erstverpflichtete Kasse für die weitere

Durchführung der Leistung zustandig. Zur Auslegung dieser

Vorschrift führt cm Bescheid des Reichsarbeitsministcriums vorn

8. September 19,20 (Aktenzeichen II 658620) folgendes aus:

„Die völlige Ausschaltung des § 212 der Reichsversiebe rungs¬

ordnung in Fällen der Wochenhilfe ist durch den § 195a Abs. 3

der Rek:hsvcrsicherungsordnuug in der Fassung des Gesetzes

vom 30. April 1920 nicht beabsichtigt gewesen. Auch der ge-

wählte Ausdruck, wonach die erstverpfhehtete Kasse zur wei¬

teren Durchführung der Leistungen zuständig bleibt spricht da¬

für, daß die Vorschrift hier nur die geschäftliche Abw icklung im

Auge hat, nicht aber die materiellen Ansprüche des Empfangs¬

berechtigten ändern will. Ebenso weisen die Ausfuhrungen in

der Begründung nnr auf dte Absicht des Gesetzgebers hin, die

geschäft.iche Abwicklung zu erleichtern. Mit Rücksicht auf die

Vorschrift des § 197 kommt eine materieile Beteiligung atnJerer

Kassen auf Grund eines Mitglieuschaftswechseis nach der Nieder¬

kunft nur dann in Betracht, wenn diese anderen Kassen andere

und höhere satzungsmaßige Mehrleistungen bei der Wochenhilfe

gewahren als die erstverpfhehtete Kasse. Nur in diesen Fallen

wird alsa die erstverpfhehtete Kasse sich nach Abwicklung des

Falles an die weiteren Kassen wegen Erstattung des der eigenen

Satzaag gegenüber gezahlten Mehrbetrages zu wenden haben.

Dafl sieh aus dieser Tatsache eine empfindliche geschiiltliche

Mehrbelastung ergeben sollte, möchte ich solange nicht an¬

nehmen, als mir nicht auf Grund von Tatsachen das Gegenteil

nachgewiesen wird. Gegebenenfalls könnte dann allerdings an¬

läßlich der Gesamtretorm der Reichsversicherungsordiitmg die

Frage geprüft werden, ob nicht in Fällen der Wochenhilfe eine

Anwendung des Grundsatzes im § 212 der Reichsversicherungs-

ordnung iil>erhaupt auszuschließen sein möchte."

Derselbe Bescheid nimmt ferner zu der Frage Stellung, ob

im Falle des Todes der Wöchnerin zu den noch

fälligen Besagen, die gemäß § 195b der Relchsvcrsiclte-
rmigsorduung an denjenigen zu zahlen sind, der für den Unter¬

halt des Kirxles sorgt auch das Stillgeld gehört:

»Nach den seitherigen Bestimmungen der Reichsversicha
rungsordnung ist c*n StdlgeW nur dann zu gewähren, wenn die

Wfchneria das Kind selbst stillt Mit dem Tode der Mutter lälh

diese Möglichkeit fort | 199b Abs. fl der Reichsversicherungs¬

ordnung ist in das Gesetz vom 30. April 1930 erst au! Grund

eines bei der dritten Lesung gestellten Antrages aufgenommen

worden Bei dr.r nur kurzen Besprechung über den Aatrag ist

dei in der Anfrage gestellte Punkt nicht zur Erörterung gelangt

De Absicht des Antrages dürfte allerdings wohl dahingegangen

n. die unmöglich gewordene Voraussetzung des Stillens durch

Mutter selbst In den betreffenden Füllen durch diejenige des

Stillens durch eine andere za ersetzen. Ob die Rechtsprechung

un insta iziellen Verfahren zu dieser milderen Auffassnag go-

ngea wird, muß abgewartet werden. Wenn in der gestellten

anfrage noch die Voraussetzung gefordert wird, daß de Wöch-

krm vor ihrem Tode bereits gestillt habt, so mochte ich

«tauben, daß hei Anerkennung der obigen milden Autfassung

auch voi ihr abgewichen werden kann« Sie hätte ledesfaüs
da keine Berechnung, wo a!e Wöchnerin alshakJ bei odei nach

Bekanntmachung über die Höhereinstufung
OciNklassen Verzeichnis des Besoldungsgesetzes
1h\. (Reichsgesetzblatt Nr. 25 vom K. März \Hl\.\ Dar Reichs^
iat hat aui Orund der Ermächtigung im $ 30 Abs. 4 lies Besol¬

dungsgesetze« vom 15. Juli 19U9 (Reichsgesetzblatt S. 573) in

Verbindana mit § 32 Abs. 1 des Besoldungsgesetzes vom 30. Apri!
192U (Reichsgesetzblatt S. «05) beschlossen, unbeschadet der

dctnnaxhstigen endgültigen Pestsetzung, die nachstehend ver¬

zeichneten Orte mit Wirkung vom I. \pril 192\) ab in die Orts¬

klasse B des Ortsklassenverzeichnisses einzureiben:

Ober seb leslen.

I. S ta dtk r e isKöniei-
hütte (O.-Schl.).

Z Stadtkreis Beut hen

(O.-Schl.).

3. Landkreis ßeuthen:

a) Landgemeinden:
Birkenhain, Bismarckhfitte,

Bobrek, Brzezowitz. Dtsch.-

Piekar, Groß - Dombrowka.

Hohenlinde, Kamm, Karf,

Lipine. Miechowitz, Neu-

Meiduk, Orzegow, Rokitt-

nitz. Roßberg, Scharley,
Schlesiengrube, Sehomberg.
Schwicntochlowitz.

b) Outsbezirke:
Bobrek, Brzezowitz. Dtsch.-

Piekar, Hohenlinde. Kamin,

Miechowitz. Nieder-Heiduk,

Orzegow. Rokittnitz, Roß-

berg.Schlesiengrube. Schom-

berg.

4. Stadtkreis Katto-

witz (O.-SchU.

5. Landk r eisKatto i i t z:

a) Stadt Myslowitz.

b) Landgemeinden:
Bamgow. Birkental, Uittkow,

Bogutschütz. Brynow.Brzen-
kowitz, Chorzow, Domb,

Eichenau, Friedrichsdorf,
Kaiemba. Janow, Klodnüz,

Koehlowitz, Laurahütte, Ma-

czeikowitz, Michalkovitz,

Neudorf. Przelaika. Rosdzin.

Schoppinitz. Simianowitz,

Zalcnze.

c) Outsbezirke:
Antonienhof, Antonienhuttc.

Birenhot Bamgow, Bittkow

mit Hohenlohe-Hütte. Bry-

now, Brzenkowitz. Chorzow.

Eichenau. Oieschewald, tla-

lemba, Kattowitz (Schloß),

Przelaika, Radoschau. Si-

mianowitz, Zalenze.

6. L a n d k r e i sTarno-

W 11 z :

a) Stadt Tarnowitr.

b) Landgemeinden:
AU-Repten. Alt-Tamowitz.

Bobrownik. Pnedrichswillc.

Mikaltscbatz, N.iklo. Neuxep-

ten. Pilzendort Radz.onkau.

Rudy-Piefcar. SteUarzosrttt,
Trockenberg, Wiescliowa.

Alt-Chechlan. LasaovrtU,
Neu-Chedilau. Orzcch. Kos-

lowagorJL
t) Gmshe/irke:

AH-Repten, AH-Taraowitx,
Bobrownik. Karlsho'-^cguth.
Mikultschiitz. Naklo. Pilzen¬

dorf. Rndzionkau, Rndy-Ple-
kar. Steliarzowitz, Troc'en-

berg. Wieschowa, A't-

Chechlau, Lassowitz-Sowüz,
Orzech, Neuwerk. KosI')-

wagora.

7. Stadtkreis Oleiwita,

8. Kreis Tost-Oleiwitz»

«) Landgemeinden:
Alt-Oleiwitz, Richtersdort«
Elksuth-Zabrze.

b) Outsbezirke:

Petersdorf. Alt-Oleiwitx.

9. KreisHindeuburg
(O.-Schl.):

a) T .a-n d gerneinden:

Bielschowitz. Bisknpitz. Bn-*

Jakow. Chudow, OroB-P.»-

nio^. Hindenburg. Kletn-

Pat'iow, Kunzendorf. Mako->

schau, Mathesdorf, Ruds.
Sosnitza. Zaborze.

b) Outsbezirke:

Biskupitz, Buiakow. Chwdow.
Qroß-Pamow. Klcin-Pantnw.

Sosnitza.

KLKrels Pleß:

a) Stadt Nikolai.

b) Landgemeinden:
Altnammer, NcuJort. ftl-

guth-fdaweiche, PanewaA.
Petrowitz. Smilowitz. Ka*

tnionka. Zarzytschc, Podle«

sie. Mokram Ober-LaztsH.

Nieder-Lazisk. Miltel-Lazisk.

Wyrou. Orzescbe.

c) Outsbezirke:
Althammer. Pctrowitz, Smt-

lowitz. Emanueiscgeo, Za««

tvtsche, Podlesie, Mokrau.

Ober-La:isk, Nieder-Laztslr^

Mittel-Lazisk. Wyrow. O *

¦aachs,

ILKreis Rybnik :

a)Stfldte:
Rybnik, Loslau.

b) Landgemeinden:
Jediou nik. Kokoschiitz. Ratf«

hn. Pscbow. Birtultan, Pop¬

pelau, Nieder - Rydultan«
Charlottegrube. Krzisch i-

witz. Chwallowitz, Nied«)->-

schfltz. Radoscbau, Ober-

Radoschau. Lenrberf, Nie-

der-BirKenau. Peterkowt/.

Czernitz, Zamislüii.

c) Qntabexfike:
lx>slau rschloß». Jedlownik-.

Kt>kos;b:itz. Radl.n. Pschow.

Poppe'.au. Krzischkowif.

Nieder-Radoschau. Ober*

Radoschau. Btrkenau. Caer-

nitz.

.; Qeburt kc>w:«v«o is«. da liier kc.ua Vc.iu.:tu.ig J;i?.t Platt das Arbeits erhfiltnts aidtf durch K

Der Reichsmimster der Finanzen. I. A.: gs«. v. Schfttben.

Versicberungspfllebt gecen Krankheft bei v»>rubergehe:iikf

Betriebsunterbrechung. Die Ver&tcherungsptltcht gegen Krank-

heit und damit die PfVdll zur Zahlung der Kasse:»' g« l

nach § 165 der Reiclisvcrsiclurnngsoidiniug au die Vorai sad -4

eeknApft, daß ein entTtltfiches Beavhlfttgungsxeri nis besteht

L.n solches hegt nach hoi rschendor Auffa :nnf i :gelmüßig a;ic*t

dann vor, wenn Arbeitnehmer infolge vo ibergehender Be-

triebsunterbrechungea ohne ßeschfiWgun
'

\'c tnsl $itio\
. s gelöst isu
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Dabo«
-

es nnerheb \ eh Ka ^rbeltaahaKr srähraai AM Eoitl a> Pas fr»srnmti kann, wie emtefWtlir feststeht nur bei

dir ...ijN- \ < >id!une i ^h M Abs. 2 der (den Beamte« und Lehrern anKowendet werden.

Verordnung RHei lU^erbshyaenMnorKe oder Dach n sitee b) Bei den Kraakeakasae« sind drei Kategorien von B*v

meivteti lfc>t.ii.manflaa CiartrbaluacBaataratetanna erhalten. I) . inicten /u aaterschcldcn« aimltdi:

V »cht des rräiers der l!rwerbs^osentüry>rv;c aar Versicheraag l. tagesteftte, welche der Dlenstordannt unterstehen In

tritt leilenfals er*t mit der Aaflfteane dt\ Arbeitaverhältniaaaai

aht Dauert die vorübergehende AtiiettaolasteUuaa ladoch Uta«

Bora Zeit an und bezieht dei Arbeitnehaier deshalb die volle

tu^raijwtoaeaaateratätoaafc aachdan seine Bedfidtiffkelt fest-

Ktste4»t ist sa kann ihm nicht «>hne Harte sageoiatet werden«

die tum Ted erheblichen VerstohernWatabaltrttfcs weiter zu ent-

r.etiien. Die Träger der Enrerbatoseaftraprm können daher

In diesen lallen J»e auf die Arbeitnehmer entfallenden Beiträge

aa Lasten der l!rwerbsloseaf«lrsorKe *j hernehmen. Die hierdurch

entstehenden Aalaraadiiicea dunen (Mach die Betrfjre nicht

Ibarachreitea, dls roa Jen Träfera der Erwethsloseniürsorvie

aaftswaadea arären, vom sie seibat den UaterstflUnntrs-

empfln^r nacl Maäaabe der §§ U*a ff. drr Verordnung über

IVwerbsloserifursortfe versichern würden. (Bescheid des Reichs*

»rbei^minlsters vom 9. November l<>2*) — IC 6IM9/20.)
•m*.

Gewerkschaftliches.
^i»«fTge«*}U und KrankenkasscnangesteNte. Das Vonrehen

i ObcrversiJienmgsamtes Schwerin, das die Anwendung

ca.« Srcrrgesetsea das Kassea zur Pflicht machte, rab unserer

Qaakitvaa f;.r Mecklenburg VeraalaSSeng, lieh mit dem Medv-

lenhurgisclMa Ministerium als der oberste« Landesbehftrde

wegen der Durchiül aa des Tarifvertrages in Verbinden« zu

s;!ren. Uotst anderem hat das Oberverskberaagaainl Schweria

O'M Ortakraakeokaaee Wismar die Genehmigung der Dienst¬

ordnung versagt und aaageführt, daß es^dte Angonrnsenkei( der

Gehl tei m : im Vergleich mit den Reicusrjesoidaagsklassea fest¬

stellen kftnne, Ci erklärte, bei xr Eingruppierung »wmtgeheudes

Wo! -a, lü (?) ze.gen ?<\ wollen und könne im Vergkichswege

nui berana .hen: ».tür den Oesch&ftsführer (I): Gruppe VII; für

den Kassierer (II): Gruppe VI; ffir daa Assistenten (lila):

Urupne V;far Jen Kraokeabesacber (Hlb) und den Kassenboten:

yrappe IV." Unter au crem bemerkte es noch: „Wie sich aus

tieui Vorstehenden (4. i. der Gegenüberstellung der Tardbezüge

tau Besoldung*»«lassen) ergibt, sind Svbon bisher nur die Bezüge

des Geschäftsführers ia etwas hinter den staatlichen Hochst-

11 '.e i zurückgeblieben, wihrend die iJozüge Jer Hörige« An¬

gelte! ten bereit* bisher die staatlichen Bezöge zum Teil nicht

der Dienstordnung sind gemtfl § 353 RVO. u. a. zu regeln die

Bedingungen über Ruhegehalt and Umtcrbliebencnfürsorge.

Daraus geht hervor, daü Angestellte, denen Anspruch auf Ruhe-

gehalt gewährt wird, immer noch als Angestellte im Sinne des

3 351 Abs, 1 der RVO. zu gelten haben, d. h. sie sind Angestellte

und nicht Beamte. Die rteamteneigenschait ist an und für sich

mit der Gewährung von Ruhegehalt und Hinterbliebeneirfürsorgo

nicht verbunden. Die dienstordnurrgsnäßig Angestellten unter¬

stehen deswegen dem allgemeinen Tarifrecht souie dem Be-

triebsrätegesetz. was auch vom Reichsarbeitsministerium aus¬

weislich der anliegenden Abschriften schon bestätigt wurde.

2. Der Vorstand einer Orts-, Land- oder Innungskranken¬

kasse kann Angestellte als „Beamte" auf Lebenszeit nach Landes¬

recht oder mit Anrecht auf «Ruhegehalt austeilen f§ 359 Abs. 1).

d. h. also, die Anstellung als ..Beamter* mal ausdrücklich er¬

folgen, solange diese aiisdrückl'che Anstellung als „Be a mter"

nicht erfolgt ist, g:lt der Angestellte auch mit Ruhegehalt nicht

als Beamter.

3. l>en Beamten, die in dieser Welse angestellt sind, kann

i.ie Landesregierung die Rechte und Pflichten der staatlichen

Jer gemeindlichen Beamten Übertragen,

P.esc verschiedenen Anstellungsmrigliebkeiten bringen in die

Dienstverhältnisse zwei merkwürdige Unterscheidungen. Wäh¬

rend bei Regelung der Anstethmgs- and Besotdungsvermllmtsse

hinsichtlich der rJHenstordns«gsm§ftig Angestellten der Kasseu-

vorstand als Arbeitgeber gegenüber diesen Angestellten auftritt,

unterstehen die Beamten (Züier 2 und 3) nicht mehr ausschließ-

llch der arbeitgeberlicbea Oewalt des Kassenvorstandes. sondern

die Anstellungs- und BesoMsmgsverbiltnisae regeln sich nach

dem Vorbilde anderer Be-amten o.|er vie'mehr diese Verhältnisse

werden durch ein Organ des Staates, nämlich durch das Ober¬

versicherungsarnt geregelt, wie das fflr PreuUeu beispielsweise

m dem frlail des Preußischen .Ministeriums vom 1*. Februar

1914 bestimmt ist. Kine Abschritt dieses RrhaSSes liegt hier bei.

-- Weil nun das Verbiltnis zwischen den diensrordnungsm^ßig

Angestellten und den Kasaenvorständea dasselbe ist \v]$

zuischen Arbeitgeltern und Arbeitiieh.nern Im Stane des Artikels

165 der Reichsverfassung, gelten aach für die KassenangesteUten

,d< allgemein arbeitsrecht'ichen Bestimmungen. — Kür das

Si'lit
nur

^^fltrh ?! IMiöhung dfirfts daher I Rech, der „Beamten" Öffentlicher Körperschaften kann das

¦traeil nur
Mr den i cschaitsiuhrer m ^rage komn.cn Reich allerdings im Wege der Gesetzgebung Qrundsätze gemäß

De* C nwasde uer mangelnden Pensionsberechtigung

Sjtuo üoUegemrehaissa werden, daß die Angestellten cer Kasse

de- chweg ohne Vorbereitung und ohne die i m S t a a t s •

dienst geforderte Prüfung und Zaricklegaag

einer längeren T a g c g e 1 d e r - D i e a s t / e i t in den

Dienst ül»ernominen sind und andererseits, daß sie durch die

Dienstordnung — anders als Privstangestellte — einem beson¬

deren staaUichea Schutze (insbesondere durch F.rsehwerung der

sünd'gung) unterstellt sind. ....

Artikel 10 der Reichsverfa.<sung aufstellen.

Das sogenannte Sperrgesetz, welches als ein Gesetz im Sinne

des Artikels 10 a. a. O. angesehen werden darf, kann ans den

vorstehenden Oründen nur bei den Beamten (/.iffcr 2 und 3)

aber nicht auch bei den Angestellten (Ziffer 1) angewendet

werden.

Die Nummern der „Volkstümlichen Zeitschrift", welche sich

Rber diese Materie auslassen, sowie ein Exemplar des Reichs¬

tarifvertrages haben wir nochmals hier beigefügt. Die betr.

aber Sache der Kasse sein, vorläufig durch I Abhandlungen sind mit Rotstiit eingeklammert Fdne Abschrift

träge zur Invaliden- und Atlgestelltenver- J<;f bezirklichen Vereinbarungen zum Reichstarif lie^gt eben-

Uebemabme der De

Sicherung, sodann beschleunigt durch Versieherang der An-

resteUtca beim Vers.cberungsverein deutscher Krankenkassen,

v'en staatlichen Pensionen durchaus gleichwertige Ruhe¬

falls bei.

Wir bitten hierdurch nochmals, uie wir das mündlich schon

bei der Besprechung Im Ministerium getan haben, um gefl. Ent¬

scheidung dahin, daß das Sperrgesetz auf die Angestellten der

Krankenkassen in Mecklenburg keine Anwendung finden soll

d.«

gehaiter gewahrt, auf Kosten der Kasse zu \ ^sichern biw

na :hznversichern. Mie»zu bedarf es einer Ergänzung der Dienst- — m
...... ^ ....^.. 0„.

ordnang. «Die Ruhegehaltsfürsorge ist übrigens tariflich schon | nnd am Herausgabe voa Richtlinien an die dem dortigen Mini-

vorgesebefl
sterium unterstellten Oberversicherungsämter, wonach den

Die \asspracbe im Ministerium fand am 19. März statt Der Dienstordnungen, welche an Hand des Tarifvertrages aufgestellt

(vorstand hat sich ebenfa'ls hieran beteiligt Hierbei s-:h1- Jie Genehmigung zu erteilen ist. Falls das

su !te es sich beraas, daß das M s lenbnrgische Ministerium

de K isenangesteütea nicht all Beamte im Sinne ies Sperr-

gvet/.s ansieht und die tarifliche Regelung für zulässig hält.

im ledoch eine EntscUt durch lie laständigen Reichs-

j stenen zu erwarte« steht, erklärt« das Ministerium, vor-

w g nicht ein ten, sondern erst dieaa Entscheidans abwarten

'•» oiiei Kber auch nenn die Entscheidung der Reichsmini-

•'¦'7 ^-'- tes Sperrgesetaes ausfallen soüte. würde es

trotjdem sein« Entscheidung urf Qrnnd eigener Prüfung der

^achiage vornehmen nnd lediglich die Entscheidung der Rcichs-
mittisteriefl als Ü r| bei der P •

.: verwenden.

^Ea ward« ^dana vereinbart dal der Zeatrarverbead der \n-

|esteflten noch einmal seine Qrfinde gegen die Anwendung des

Sperrgesetzes kurz schrii h taaam oenfaBi und dem Mi;-.-

»terJurn vorlegt. Die Vertretet dea Ministeriums erklärte«, daß.

uem; sich Dtre A isung Indem sollte, dem Zentralverband

«och tinmti Qe.c. •

z„, Rücksnracüe gegeben «-erden

v. irde, bevor das Minuieriam di« ei . [ige Entscheidung treue.

Schreiben n daa ter:un dei lnn»ra lautet

••• ..-maCcnt

dorrige Mini¬

sterium auf Qraad anderweitig verschaffter Unterlagen zu einer

anderen als der uns in der bewußten Besprechung mitgeteilten

Anffassang kommen sollte, ersuchen wir, uns n«»Ji einmal vor

Fl düng einer Entscheidung Gelegenheit zur Rücksprache zu

geben."

Zur Verfügung vour 13. Januar 192L Die Konferenz der be¬

teiligten Ministerlen über die Veriügung des Ministers Stegerwald

hat am 15 März 1921 stattgefunden. Eine Entscheidung ist )e-

och noch nicht gefällt. Zunächst ist das Reichsiustizministeriuin

ersucht worden, noch e;n Rechtsgutachten in dieser Angelegen¬

heit abzugeben. Das Gutachten soll sieh daraui erstrecke«, wer

im Sinne des § 3."9 RVO. als Beamter anzusehen ist. Durch

Rücksprache im Reichs)usüzminlsterium haben wir festgestellt,

daß sich aie Ansuht des Referenten mit der von uns bisher

geäußertea Meinung deckt Das Outachten wird aller Voraus-

licht nach zu unseren Gunsten BUSfaCea und demgemäß wird

die Verfügung vom 13. Januar W21 aufgehoben werden müssen.

Wir haben auf Beschleunigung der Angelegenheit gedrängt.

RcichstariiauschuG der Krankunkassenaneiestclttcn. Die erst*

H r.

Sitannf des Reichstariiausschusses fa.ul am 3. März in Dresden

s cri n am
'<> ft

'
^f!0?-?

" ' *" S]M' ?a-u 7ax ^*^heidea war .ber die betirklfchen Ergansange«:

öS [
,nocS

¦ e 1 »f Sachsen-Anhalt and 2. fttr Heasen

K- *tlwhe -
' - w !*5 : - -

Im Be. rk Sachsen-Anhalt war eiiw rigin I -r die Höhe

*'--•
-— .

• •- .,-..!.. ..
¦

cn Twiia
.

.

'Ad!
- \
^K*.
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Ortsklasse

Auch der Tarifaosschuß kam zu keiner Verständigung« so daß

nunmehr eine Sitzung unter einem unparteiischen Vorsitzenden

stattfinden muß.

Der hessische Untcrverband hatte die Durchführung des

Tariis abgelehnt und wollte Im Widerspruch mit den Angestellten

die BcsoJdimgsordnung einführe:). In dieser Aagclegeapelt faßte

ier TartiausschuB folgenden Beschluß:

fJDie Tarifecrnemschaft ist für den Untervcrbandshezlrk

Hessen anzuwenden.*'

Auf Grund die es BcschfasSOS haben nunmehr die bezirk-

lichcn Verhandlungen vor sich aa gehen.
Der Tarijausbvhuß erledigte hierauf MCb eine Weine Clnael-

Strcitfällc.

BezlfMicke Ergänzungen zum Reichsten! der Krankenkassen-

acgestei.ie.L Die bez-rkrlchen Vereinbarungen auf Urund der

Ais ier 4 Abs. 12 des Tartfvertraftes mit dem Haaptverbead Deut¬

scher Ortskrankenkassen bedürfen bekanntlich der Genehmigung

durch diu beiderseitigen Bczirksorganlsutiouen. Es hat üeslialb

ftlnea Zweck, solange die ZaetleWmaag zu den getroffenen Ver¬

einbarungen von beiden Seiten noch nicht erfolgt ist. diese zu

YerolientlichcTL da immerhin noch Aeaderaagen vorgenommen

werden können. .Soweit a'rcr die Zustimmungen erfolgten und

_gfen.it de getroffenen beslrklicben VereUibarnaMea als endgültig

ujuj efren sind, werden wir s:e an dieser Stelle bekannteeben«
Als eadgültitf feststehend netten die bezirk liehen Vcrein-

farangen fur den F re i s t a a t Oldenburg« Dieselben leben

ver:

asTenernngs/ritliaipen»
I (diese Ortsklasse ist in Oldenburg mclit vor¬

handen)

u
II für aKc Qrappen 7200,— Mk.

H
lü

gj N * 6900,— gg

IV
„ >, „ 66DO— M

Hieran kommt ein Ktoderauschlag von \m\— Mk. nro Monat

tür je.es gnrterbalt^berechtigtc Kwai bis zum vollendeten l& Lo-

bensiabre; verdienen die Kinder mehr als 20«V- Mk. monatlich,

wir! dieser Zuschlag soweit gekürzt, daß Verdienst und Zaschlax
der Kasse 30V- Mk. siebt übersteige;*. Ais unterhaltsberedK

ligte Kurier sind anzusehen:

J. eheliche Kinder,

2* fjr ebetieb erklärte Kinder«
3- an Klndesstatt angenommene Kindcrt
4. Stiefkinder.

b. Bnebe! che Kinder, soweit der Angestellte ihren Unter¬

halt bestreitet

Btiftglicb der Bezahlung der Hilfskräfte v/urde beschlossen,
tlaß diese tvrthch geregelt werden muß; wenn eine befricdrgcr.de

Regelung nfcait smtamfc komm«, soll der Bexirkstarifausschuö an¬

gerufen werden.*1
Die bezirkfieben Vereinbarungen für den Bezirk des

unter ;erband e.s der Vereinigung rheinischer

Krankenkassen sehen vor:

..Teuerungszulagen für die Gruppen

Ortsklasse 1 * H UI IV

I 6600 6200 62U0 M60 Mk«

II B9D0 5700 57UO 5500 „

III 5500 5WO 5300 5100

IV 5000 44m 4«W 44(X)

Ferntr wird f4ir Jedes anlerhaltsberecbtllKte Kind ein Kinder¬

geld bezahlt. Dieses beträfet i::r Kinder b:s zum vollendeten

b. Lebensjahre UMaottfch 100.— Mk.« bis zum vollendeten 14. Le¬

bensjahre monatlich 125«— Mk. und bis zum vollendeten 21. Le¬

bensjahre monatlich 150«- Mk. Das Kindergeld wird jedoch für

K nder vom M. bis 21. Lebensjabra nur gewährt« wenn sie n*cht

eigenes elnkontmensteiWfpfllcbtiges 1: ukommen haben. Das

Kindergerd fällt fort mit dem Ablas! des VicrteY|abreSi in dem das

ftir dun Wesfall des Zuschlages amflgebetidc Ereignis sich zuge-

Iragea hat"
Z a Ziffer 5 Absatz 1 des T a r i f e s :

Die Besoldung der Hilfsarbeiter uid Ambilfskräftc ober

2\ Jahre betragt

bei männlichen 90 Pros, dei Gehälter nach Gruppe HI ,

bei weiblichen 90 Proz« der Gebälter nach Gruppe IV

Die Besoldung der Ingendlicben Hilfskräfte von 17

bis 21 Jahren Ist wie fclgt aa regeln:

I. Anwärter nach dreliäbrigef Lebrseft hn Kassendiemte

und weibliche Krflftc Uir Schreibmaschine and Stenographie er¬

halten ein Gehalt Im Alter von

In der Ortsklasse

In dtt Ortsk'isse
¦

r n Hl IV

17—18 Jahren 5700 5000 5500 5400 Mk.
18-19 „

6300 6200 eioo 6000
.

19—20 7500 7400 7300 7200
„

20-21 8700 8600 8500 8400
„

**

«,

I 11 III IV

17—18 Jahn 7500 7 4W 7 300 7200 Mr..

1S-10 et
8600 1500 M00 8 300 „

15>—20 se
0 700 9 (00 9 500 •400 „

20-21
•«

10 800 10 700 10 600 10500 .,

2. Hilfskräfte ohne Vorbildung im Kassesdienstc erbalten

10 Proz. weniger als vorstehende Sitze.

3. Weibliche Angestellte H i le, reis sehe ma! v c k t

Barcanarbeitt m A \

Diese bezirkliche Regelung ist ein Bestandteil des Tarifver¬

trages zwischen dem liauptverbande deutscher Ortsk^anken-

k«tSSen e. V., Sitz Dresden, und dem Zentralverband der Ange¬

stellten, Ueriiü: sie gilt vom 1. Januar 1921 bis 31. Dezember 1321.

Soweit elnze'ue Krankenkassen Infolge anderer Gruppierung

e:nc gflnstigere Regelung getroffen tabiB, iot es diesen Kassen

freigestellt, diese Verhältnisse bestehen zu lassen.

Zum Reichstarif lür die Berul^cenossenschaltsanue^cll.enu
Auf Einladung des Arbeitgeberverbandes Deutscher i'erufs-

genosseaschaften haben am 19. März die vom Vorsitzenden des

Schiedsgerichts angeregten fümgungsvcrhandlungcn über die von

?:ns gestellten Forderungen auf Erhöhung des Tencrmtg*-

aaschfagea stattgefunden« Sie stad leider ergebnislos verlaufen«

Ja der Arbeitgeberverband keinerlei Angebot machte nnd eine

Entscheidung herbeigeführt haben will, tir erklärte, daÖ er mit

der ttnberufimg der Sitzimg nur der Form genllgcn wollte and

den Venweh als Hdflichkeltsakt gegenüber dem Schiedsgericht

betrachtet. Das Schiedsgericht hat daraufhin auf unsere Vcr-

anlassttvg neuen Verhandlungstermin auf den 26. Mflrz fest¬

gesetzt. Wahrscheinlich wird aber vom Arbeitgeberverband

eine Vertatnng des Termins bis nacii Ostern beantrart werden«

v'a die aa vernehmenden Zeugen (die Beisitzer des früheren

Schiedsgerichts) nicht zur Stelre sein kftnnen.

Aal Veranlassung einer Berliner benifsvce^osscnschaft'ichen

Verwaltung, die sich Infolge der Verweigerung der Ueber*

standen durch ihre Angestellten wegen des Nicbtznstaado-

kommens einer Vereiabaramc iber die Ueberstnndenbewihlani
in Schwierigkeiten befindet, sollte am 19. Mira noch über die

üeberstnndcnfrage vetbandeH werden. Von unserer Seite wur¬

den die Verhandlungen aber bis zur Lntscheidung üb^r die f!r-

höbung der reoerungsznlage abgelehnt Kine Aussicht aui Kini-

gnng Über die Bezahlsng der Ueberstnnden war nach dem bis¬

herigen Verhalten des Arbeitgebenrertnades in dieser frugo

kaum vorhanden. *

Ueber die Hinreüinng der Angestellten in die Besoidungs-

Stnfen des neuen Oehaltsplancs bei Beförderungen bestanden

Meinungsverschiedenheiten. Wir berichteten hierüber in Nr. 3

der «VolkStQmlicbes Zeitschrift'*. Eine Rücksprache mit dem

Arbeitgeberverband deutscher Bsruf.sgcuosscnschafteu hat er¬

geben, d;i!J er sieh unserer Ansicht angeschlossen hat. daß auch

bei Beförderungen eine Nachprüfung des Bescldungsdienstalters

nicht stattfinden darf, daß Vielmehr der Angestellte bei Be¬

förderung In die entsprechende bzw. nächsthöhre Besotdmncs»

State ecr neuen OehaltSKrappC ohne weiteres einzureihen ist«

Wo Berufsgenossenschaften niebt denwy«mäfl verfahren sollteue

muli der Schlieh.ungsanssciiuÜ airgerufen werden.

gterafsgenossenschaftllcbes Oherschiedsgericht la seiner

dritten Tagnng unter dem Vorr.lt/ des Oebeimea Regiernngsrats

Haasmann, die am lt. Mfsrz 1921 im Reiebsarbeitsministerlnm
aVtattfand, hatte sich das Oberschtedsgericht mH 10 Streitfällen

zu befassen. Einer von ihnen wurde zwecks weiterer Beweis¬

aufnahme vertagt, in den anderen 9 Patten kam es znffl Spruch«

In einem dieser Fälle war die Berufsgenossenschaft Klägerin, in

den übrigen waren die Beschwerdeführer vor dem Schlichtungs-

amscbaB anterlegea. Ein Sprach des ScMiditnngsaasschnss^s

wurde vom Oberschiedsgeriebt aasansten des Beschwerde-

ffihrers auigeboben, 7 Sprüche wurden bestätigt; La dem Falle«

in dem die BeraUaeaossenscbaft Klägerin uar. hat sie obgesiegt.

b der Hauptsache wurde um die KlasseasateIIsag

und am die Besoldung der Jugendlichen gestritten.

Die Entscheidung des Oberscbkdsgerichts über die Bcsol*

daacsaasprüchc der Jugendlichen, soweit sie aus

dem Tarif vom 14. November 1919 hergeleitet werden, ist nicht

sur bemerkenswert wegen Ihrer grundsätalichen Bedeutung an

sieh, sondern ancii weil sie zeigt, welch weittragende Bedeutung

das Oberschiedsgeriebt der Tätigkeit der Angestell¬

te n v e r t r e t u p s e n beimifit Im Qegensati aa dem Tarif

vom B. Dcabmber I9«20, in dessen Ziffei VII die Bezüge der

jugendlichen Angestellten geregelt sind, liefl der Tarif vom

14. November 1919 bekanntlich eine klare Regelung der Besol*

ditngsverhaltiusse vier Jugendlieben vermissen. Dieser inzwi-

seben beh( ne Mangel gab Anlafl zu folgendem Streitfall: Km

Einvernehmen mil dem AogestelltenaasschaB harte eine Berufs-

nossenschaft lür ihre Ingendlicben Angestellten nach freiem

Ermessen eine Besokhmgsordnnng aufgestellt Die lugendlicbefl

waten mil lei Feststellung ihrer Oehaltsverbältnisse ledoch nicht

einverstanden nnd beantragten heim Scbbchtnngsaasscbufl unter

Bezugnahme auf Ziffer 7 d^s Tarifs vom 14 November I91JP

Ihre Ütebfibrnisse so zu regein« dafl sie nkbl erheblich hinter

denen der ständig Angestellten «uir8ckblicbe& Der Stblicli-

lausschuR sowohl wie das Oberschiedsgeriebt habe den

•\::iru.? int
'

leres mil folgender Begf r. Kach

; «les Ucbc kom.oiens erfolgt d.e: Regelu l ver I i f;e
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der Klickt Ständig Angestellten unter Hinzuziehung der Angc-

stcb cn Vertretung. Wie d.e Niedeis*;hr.tt über die in Betracht

k< • ide Vorstandssitzung ergibt sind die Oebfihrnisse der

lugenülichen Angestellten unter Beteiligung des Angestellten-

au.vschusset festgesetzt worden. Der Angeste chufl hat

dem Ueschlufl des Vorstandes sagestimmt H ernach sieht sich

das Oberschiedsgeriebt aafierstsnde. die im

BeaehmOB mit der Angestellten Vertretung

te*tgesetzten GsbähralSS« abzuändern.

Unter welchen Voraussetzungen die Vorbildung eines

A u g a s t e 111 e I bei seiner Klassenzuteilung von

Bedeutung ist. geht aus folgendem Streitfall hervor, üin aus

dem Lehrerstande la ücn Berutsgenoneaschaftsdlonst übergetre¬

tener Angestellter, der In der Hauptsache mil der Aufstel¬

lung und Bearbeitung der Untallzählkarten be-

sih.iit.gt wird, v.ar in die Klasse III des Tarifs eingereiht wor¬

den. Sets hierscien eingelegter Einspruch hatte beim Schlicb-

hingsausschuB keinen Erfolg. Vom CH>erschaOdsgericht ist ^e.n

Ansprach au: Z>:tcdunz zur Klasse II anerkannt und wie folgt

begr ludet worden: Unstreitig ist der Beschwerdeführer seit

14 Isbfea ia der Entschädigungsbuchhalterei und der Statistik

tätig und teilt seh in die Arbeit mit dem Abteilaagsvorsteber in

der Weise, uaß eine Reihe von Bezirken von ihm selbständig

und ohne Anweisung bearbc tot werden. Wenn es in dem Ueber-

einkommeu vom 14. November 1919 unter Ziiier l. 2 he ßt. daß

ei.. Angestellter, um in J.e Klasse II eingereiht zu werden, nicht

Bar eine der für Klasse II aufgeführten Tätigkeiten selbständig

ansähen, sondern auch die Befähigung besitzen maß. jeuz dieser

Tätigkeiten selbständig auszuüben, so glaubt daa Ober«

Schiedsgericht aus der Vorbildung des Be¬

schwerdeführers als Lehrer unterstellen zu

dürfen, daß er Bach angemessener Einarbeitung

d(«.sc Befähigung besitzt.

Nicht ohne allgemeines Interesse ist endlich auch ein Fall.

In dem neben anderen Streitgegenständen über den Anspruch aui

anderweite Gehaltsberecbaaag zu entscheiden war.

D.is Obersditedsgericht kam mit folgende. Begrändung zur Ab¬

lehnung des Anspruchs: Was die Festsetzung des Besoldungs-

dienstallers betnnt, so gehen auch hier die Bemängelungen des

Beschwerdeführera fehl. Bei setner Einreibung ia die Klasse II

¦ ?tlts allerdings darauf Räcksichl genommen werden, dati e;

bei einem Verbleiben in der Klasse III bereits

¦ach einem Jahre in eine höhere V c r g ü t u n g s-

stute aufgcrückt wäre. Des ist aber dadurch berücksichtigt,

da!' er nach seiner Einreibung ia die Klasse II i B der

ersten VsrgätaBgsstafs der Klasse II nur eia

Jai.;- belasssen worden ist. K.

<$ 91) nur dem Vorstandsvorsitzen Jen das Recht gibt, den Aus¬

schuß zu berufen; eine Bestimmung, die in der Mustersatzung

fir Atlgemeiae Ortskrankonkama <§ so Abs. 1) enthalten und

ia zahlreichen Satzungen aufgenommen ist. Hat der Vorsitzende

des Vorstandes e nen Beschluß des Ausschusses nach § 8 dor

Reichsterskheraagsordaung beim Versicherungsamt mit Er¬

ic Ig angefochten, so wird er schwerlich von seinem Rechte« den

Ausschuß zu bcruicn. Gebrauch machen, um eine Beschlußfassung

des Ausschusses darüber herbeizuführen, ob die seinem Antrag

entsprechende Entscheidung des Versicherungsamts angefochten

werdaa soll. Infolgedessen würde auch der Ausschuß als sol¬

cher sein Beschwerderecht nicht ausüben können. Dieses Er-

gebnis wäre unbefriedigend. Denn der Ausschuß ist ein wich¬

tiges, dem Vorstand gleichgeordnetes Organ der Kasse* Er muß«

wenn man seine Tätigkeit auf den ihm durch das Gesetz und

Je Satzung zugewiesenen Tatigkcitsgeb eten nicht übermäßig

einengen will, auch Gelegenheit haben, seine Beschlüsse gege¬

benenfalls im Beschwerdewege zur Geltung zu bringen. Dies

kann nur dadurch ermöglicht werden, daß ein Beschwerderecht

des Vorsitzonden des Ausschusses in den Sachen anerkannt wird«

in denen es dem Ausschufl zusteht. Diese Befugnis muß dem

^itsscbttgvorSJUendea auch ohne Rücksicht darauf, ob nach der

Satzung nur der Vorstandsvorsitzende den Ausschuß zu einer

Sitzung einberuien darf, nach der Bedeutung und dem inneren

Oehalte seiner Stellung zuerkannt werden. Denn er ist der

natürliche Vertreter des Ausschusses, der grundsätzlich dessen

Rechte wahrzunehmen hat, auch wenn ihm Gesetz oder Satzung

diese Befugnis n cht ausdrücklich übertragen haben (zu ver¬

gleichen Entscheidungen 1892 und 1947. Amtliche Nachrichten

des RVA. 1913, Seite S34, 1914. Seite 835). Der Beschwerde-

führcr war also befugt hier die Beschwerde einzulegen,

Lebersicht.

§ 705 RVO. Die Beschwerde im Sinne des § 705 Abs. 1 der

RVO. ist kein ..Reehtsmitter und daher an keine Frist (i* 128

der RVO.) gebunden.
Der Vorstand kann den Besoldungsplan sn gestalten, daß

gewisse Gehaltssätze nicht allen Angestellten zugute kommen.

Der außerhalb der Dienstordnung aufgestellte Plan bedarf als

solcher nicht dvr Genehmigung des Reichsversicherungsamts.

Bei der Prüfung der Frage, ob bestehende Dienstverträge

für d;e^ Angestellten günstiger sind als die Bestimmungen der

neuen Dienstordnung, ist der Kreis der das Dienstverhältnis nach

einer bestimmten Richtung regelnden Vertragsbestimmungen der

Rechtsprcchuag.
SS .127. .T5S RVO. Gegen ri.r^cheidirngeti der AnMchts-

hehrrde. de Mch gegen den Ausschuß der Krankenkasse richten.

ste>.t dam Vorsitzenden des Ausschusses ein Beschwerderecht zu.

Entscheidang des Rerchsverstcberungsamts. Beschlagsenat der

Abteilung für Kranken-, Invaliden* und Hinterbliebe4ienver«sicbe*

nmg vom 12. Usaembec 1914 (Aktenzeichen IIK 1086-14)«

Ks ^ar zu prüfen, ob dem Vorsttzaadefl des Ausschusses

ein rtescinrerderechl gegen lie Entscheidung des Oberversiebe-

rangsnmti ansteht Dabei ist davon auszugeben, dal dieses

H> bi grmds&tzllch nur den Beteiligten gegeben ist. In Aner«

i Bg dieses Orandsatzes hat das Reicbsversicberungsmnt

bei i% ausgesprochen, daß den einzelnen Kassenangehftrigea

sn< .
len einzelnen fMHghedern des Vorstandes und des Aus-

sen*'4--S einer Krankenkasse kein Beschwerderecht zusteht

wei n es sich am

BI !•• Qenchmtgung einer Kassensatzung oder die Bestellung

von Ka gnangesteilten handelt; denn zur Vertretung der Kasse

Iat fir las lazu bestellte Organ, der Vorstand, berufen (Ent-

scl ungen 1845 und 191«?« Amtliche Nachrichten des RVA. 1914.

3k - ri, ein tasschufl und dem Vorsitzenden des Ausschusses

ci« I - i xht ge n Anord en i^s Vers«kHiernngsamts

versr^tt v > itch am IM Bestellung von Angebt« ten und

die f\ . iivMvt i w Oeschäftsr«; nnen für de Kasse h \ t. In

den Gründei Ist ausre in worden dafl diese Amrt?l ten

nicht /um Oeschäftskreise les Ausschusses, sondern zur Zu-

st«V: Mcfkett lei Vn i i ich rtea. Im lorliegenlea Palle han¬

delt es sich aber um eine
*

t. bei der der Ausschuß,

bete«! gl ist Denn er hat nach I ASS Jer Ri tsver irfteruircs- |
Ordnung be- dar tufstel - Jer Dienstordnung mitzuwirken. Eil

muf daher lade > dem Ausschufl als M>!chem hier ein Be- I
schwerderechl / . l;gi werck Die Geltendmactrtnfl des

ge-uesamtheil der entsprechenden Diensinrdnungsvorschr.ften

genüberzustehen.
Die Dr rufh nnoi wiasrhatI muß die Bestimmungen der Dienst¬

ordnung mich gegenüber solchen Angestellten anwenden, welche

die aasdr&ckllche Anerkennung der Dienstordnung verweigert

haben. Sie kann aber von der Anerkennung die freiwillige Ge-

währnng von Vorteilen abhängig machen.

Die neue Dienstordnung und der danach aufgestelte Besol-

dungsplan haben mangels besonderer Bestimmungen keine rück¬

wirkende Kiaft in dem Sinne, dafl die beim Inkrafttreten schon

im Dienste befindlichen Angeste! ten unter Berufung aui die An¬

zahl ihrer Denstjahre vom I« Januar 1913 ab das Oebalt in der

Höhe verlangen könnten, wie es die unter der Herrschaft der

neuen Dienstordnung eintretenden Angestellten nach der glei¬

chen Reihe von Dienstjähren erhalten. Ent chekfung des Reichs-

versichenuigsamts vom 2. Mitts 1919, J. B. S. 26 13, Amtliche

Nachrichten 1914, Seite 158.

S 705 RVO. Zu den der Dienstordnung unterstehenden An-

festesten Im Sinne des S 7ns Abs« 1 RVO. gehören nur die stän¬

digen, auf Qrnnd eines schriftlichen Vertrages im Dienste einer

Berufsgenossenschaft stehen len Angestellten und solche unstän-

Entacbeidiingen der Vcrs*hernngsbchörden
di*« Ai7Vstj::t.e- a!lf die !e Wwftwdnmm in allen ihren Teilen

ausdrücklich lur anwendbar erklärt ist. (Entscheidung des

Reichsversichermigsamts vom 2(\ Januar 19)4. Aktenzeichen

IB. S. JUVia. \mtl. Nachr. 1914. S. 486.)

-* :

Die Jte&dS&zi der isranfixiiHasscn

BeseUwerdereetats durch dea a-.j^. iufl würde aa lieb einen er.t

sprecheodea Beseklal arinrder«. tine sokbe BesdilaBfassanfr

utirdc it> icsscu oft aril Weiteraneea verbände« sei«, cie. te

v.ritUcr die Zahl Jer AaaachaBin;ta1ie-wkr. . :» last^eer waren.'

Mine mflndflc«c At^tlmoMM.« « arJe lidi überdies hi -mz iber-

haupt nicht ermAglichea lassen, «reo«, »*le 1» er. die Satjnwg I

UX'i

mir t<Jls«clndtgemGest^rs4cxt^ausführlichen ErlSufcrun^en, amt-

liehen krn'eti^<^^bnun«3>talx:r>en, trriheher GeLGbrenordnnng

für Versot«9g«n0g«h erecbMgte, sotr;^ allen notwendigen Foripu-

lorcn fßr Krankenkas«>en. — Gem^inverstandlkh dUirgestellt von

Juliui CobnfCeschrftsft!hrer Ernst Rlc^er,Ahtrilunil^vorstehcr
der AUtfetneinen OrtskronAcnke*se der Stad. Dcthn

Formular-Vertag O nt. b //. - Abteilung Buchverlag
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